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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt:

1. 1.Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten

Drittstaatsangehörigen, ABl. 2004 Nr. L 16, S. 44, in der Fassung der Richtlinie 2011/51/EU, ABl. 2011

Nr. L 132, S. 1,

2. 2.Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und

ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,

ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35,

3. 3.Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von

Berufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU, ABl. 2013

Nr. L 354, S. 132,

4. 4.Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im

Binnenmarkt, ABl. 2006 Nr. L 376, S. 36,

5. 5.Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Aktionsrahmen der

Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, ABl. 2009 Nr. L 309, S. 71, zuletzt geändert

durch die Richtlinie 2019/782/EU, ABl. 2019 Nr. L 127, S.4,

6. 6.Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Normen für die Anerkennung von

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen

einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt

des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2011 Nr. L 337, S. 9,

7. 7.Richtlinie 2011/98/EU über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für

Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über

ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem

Mitgliedstaat aufhalten, ABl. 2011 Nr. L 343, S. 1,

8. 8.Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Erleichterung der

Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen, ABl. 2014 Nr. L 128, S. 8,

9. 9.Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bedingungen für die

Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten

Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates, ABl. Nr. L 382, S. 1.

2. (2)In diesem Gesetz wird auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates

über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 79/117/EWG und

91/414/EWG des Rates, ABl. 2009 Nr. L 309, S. 1, Bezug genommen.
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